
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)    
    
    
1111. Allgemeine Bestimmungen. Allgemeine Bestimmungen. Allgemeine Bestimmungen. Allgemeine Bestimmungen    
    
Die vorliegenden AGB bilden einen integrierenden Bestandteil des zwischen den Parteien vereinbarten Werkvertrages 
oder Auftrages. 
 
2222. Angebote + Auftragserteilung . Angebote + Auftragserteilung . Angebote + Auftragserteilung . Angebote + Auftragserteilung     
    
Alle von der Burri AG erstellten Offertunterlagen bleiben in dessen Eigentum und dürfen ohne schriftliche Zustimmung der Burri AG 
weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht noch kommerziell genutzt werden.  
 
Behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom Kunden zu beschaffen und der Burri AG rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Die Burri AG 
hat hierzu notwendige Unterlagen dem Kunden auszuhändigen.  
 
3333. Preise. Preise. Preise. Preise    
    
Auf bestimmte Vertrags-Positionen gewährte Rabatte sind das Ergebnis einer individuellen Kalkulation. Als solche sind die konkreten Rabatte an 
die im Vertrag vereinbarten Mengen und Apparate bzw. Materialien gebunden. Vorbehalten einer ausdrücklich abweichenden Regelung 
verstehen sich alle Preise ohne Mehrwertsteuer.    
 
Wird ausdrücklich ein Pauschalpreis ausgehandelt und unmissverständlich als solcher bezeichnet, gilt dieser als Unternehmervariante und sind 
keine weiteren Abzüge mehr möglich. 
 
Allfällige zusätzliche Kosten für Transport, Einbau, Verpackung, Paletten, Ablad, Kran, spezielle Maschinen, usw. welche durch den Lieferanten 
gestellt werden sind in den Preisen nicht inbegriffen und werden weiterverrechnet. Standardlieferung: Der Normaltarif beträgt 5% der 
unverbindlichen Richtpreis-Auftragssumme exkl. Dienstleistungen und Lieferanten-Direktlieferungen, mindestens jedoch CHF 5.00 pro Artikel. 
    
4444. Zahlungsbedingungen. Zahlungsbedingungen. Zahlungsbedingungen. Zahlungsbedingungen    
    
Der Preis ist innert 10 Tage netto zu bezahlen. 
 
Mahnungsgebühren für verfallene Rechnungen werden dem Kunden zusätzlich belastet. Die Mahngebühr beträgt CHF 20.-  ab der ersten 
Mahnung.  
 
Die Verrechnung von Gegenforderungen mit Forderungen von der Burri AG ist ohne deren schriftliche Zustimmung ausgeschlossen, es sei 
denn, diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 
 
Bei Handwerkerpfand, Betreibung, Nachlasstundung und Konkurs gelten die zur Lieferzeit gültigen Tarife zu 100%. Die dadurch entstandenen 
Inkassokosten, sind vom Kunden zu tragen, der diese infolge verspäteter Zahlung verursacht hat. 
    
5555. Eigentumsvorbehalt. Eigentumsvorbehalt. Eigentumsvorbehalt. Eigentumsvorbehalt    
    
Das bestellte Produkt bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Burri AG. Die Burri AG ist berechtigt, einen entsprDas bestellte Produkt bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Burri AG. Die Burri AG ist berechtigt, einen entsprDas bestellte Produkt bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Burri AG. Die Burri AG ist berechtigt, einen entsprDas bestellte Produkt bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Burri AG. Die Burri AG ist berechtigt, einen entsprechenden echenden echenden echenden 
Eintrag im Eigentumsvorbehaltsregister voEintrag im Eigentumsvorbehaltsregister voEintrag im Eigentumsvorbehaltsregister voEintrag im Eigentumsvorbehaltsregister vorzunehmen. Vor Eigentumsübergang ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, rzunehmen. Vor Eigentumsübergang ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, rzunehmen. Vor Eigentumsübergang ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, rzunehmen. Vor Eigentumsübergang ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, 
Verarbeitung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung von Verarbeitung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung von Verarbeitung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung von Verarbeitung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung von InteriorInteriorInteriorInterior    nicht zulässig.nicht zulässig.nicht zulässig.nicht zulässig.    
    
6666. Haftung. Haftung. Haftung. Haftung    
    
Soweit gesetzlich zulässig ist jegliche Haftung der Burri AG und ihrer Hilfspersonen gegenüber dem Kunden ausgeschlossen, davon insb. die 
Haftung für Schäden, die nicht an den Produkten selbst entstanden sind (wie z.B. Mangelfolgeschäden), für entgangenen Gewinn, oder für 
sonstige Vermögensschäden des Kunden.    
7777. Abnahme und Gef. Abnahme und Gef. Abnahme und Gef. Abnahme und Gefahrenübergangahrenübergangahrenübergangahrenübergang    
 
Die Burri AG trägt die Gefahr bis zur Abnahme der Werkleistung.  
 
Die Werkleistung ist nach Fertigstellung abzunehmen, auch wenn die endgültige Einregulierung noch nicht erfolgt ist. Dies gilt insbesondere 
nach probeweiser Inbetriebsetzung und für den Fall der vorzeitigen Inbetriebnahme (Baustellenheizung). Wegen unwesentlicher Mängel kann 
der Kunde die Abnahme nicht verweigern.  
 
8888. Sachmängel. Sachmängel. Sachmängel. Sachmängel    
 
Beanstandungen irgendwelcher Art müssen innerhalb von acht Tagen nach Beendigung der Arbeiten der Burri AG erfolgen; spätere 
Beanstandungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Treten Mängel auf, welche der Kunde zum Zeitpunkt ihres Erhalts auch bei sorgfältiger Prüfung nicht hätte erkennen können, so müssen diese 
Mängel innerhalb von 8 Tagen ab ihrer Entdeckung der Burri AG schriftlich mitgeteilt werden. 
 
9. 9. 9. 9. DatenschutzhinweisDatenschutzhinweisDatenschutzhinweisDatenschutzhinweis        
    
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln diese vertraulich. Im Rahmen der Datenschutzverordnung 
informieren wir Sie über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch uns, die Burri AG, Wettswil. Weitere Informationen zum 
Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite www.burri-ag.ch. 

 
10101010. Gerichtsstand und anwendbares Recht . Gerichtsstand und anwendbares Recht . Gerichtsstand und anwendbares Recht . Gerichtsstand und anwendbares Recht     
    
Von diesen AGB abweichende Bestimmungen sind nur gültig, wenn diese Abweichungen schriftlich festgehalten 
werden. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Kunde diese AGB als verbindlich. 
 
Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Unternehmens, somit Wettswil / Bonstetten.  


